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Problemstellung und Motivation
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Problemstellung und Motivation

→ Digitale Transformation von Produktions- und Arbeitsprozessen

→ Mehr Autonomie = positive Auswirkung auf die Work-Life-Balance?

→ Entgrenzung von Arbeit und Privatleben und Verfügbarkeitskultur = Gefahr der Fremd- und Selbstausbeutung

→ Entstehung neuer Geschäftsmodelle und damit einhergehend neuer Wettbewerbsstrukturen (z.B. Plattformökonomie und 
digitale Reputationssysteme) → Befürchtung digitalen Panoptikons

→ Tiefgreifende Veränderungen der Arbeitswelt durch die Digitalisierung

→ Fairer Ausgleich zwischen Beschäftigten- und Arbeitgeberinteressen

→ Gewährleistung der Grund- und Freiheitsrechte durch nationales, europäisches und 
internationales Beschäftigtendatenschutzrecht

→ Leitgedanken einer spezifischen Regelung des Beschäftigtendatenschutzes

→ Instrumente für die Weiterentwicklung des Beschäftigtendatenschutzrechts

→ Materielle und prozedurale Elemente zur Konkretisierung des geltenden Rechts

→ Spezifische Rechte der Betroffenen im Beschäftigungskontext

→ Ergänzende Regelungen im Betriebsverfassungsrecht im Interesse des 
Beschäftigtendatenschutzes

→ Beschäftigtendatenschutzkommission und eines ständigen Sekretariats des AK 
Beschäftigtendatenschutz bei der DSK

Bericht des unabhängigen, 

interdisziplinären Beirats zum 

Beschäftigtendatenschutz

→ DGB-Entwurf eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/ergebnisse-beirat-beschaeftigtendatenschutz.pdf;jsessionid=2763E275EE206FBD9C27A3117F5A5DF2.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=3
https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/recht/++co++82a3178c-88c4-11ec-b434-001a4a160123
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Landkarte betrieblicher Datenpraktiken und Systeme

Christl, Wolfie: DIGITALE ÜBERWACHUNG UND KONTROLLE AM ARBEITSPLATZ (2021), S. 27

https://crackedlabs.org/dl/CrackedLabs_Christl_UeberwachungKontrolleArbeitsplatz.pdf
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➔ Beschäftigtenkontrolle und Datenschutz

Rechtlicher Rahmen nach der DSGVO und dem BDSG
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Beschäftigtenkontrolle und Datenschutz

Rechtlicher Rahmen nach der DSGVO und dem BDSG

→ Relevante gesetzliche Grundlagen

o DSGVO

o BDSG

o TTDSG

o BetrVG

o StGB

o EU-GrCH und GG
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Beschäftigtenkontrolle und Datenschutz

Rechtlicher Rahmen nach der DSGVO und dem BDSG

Europäische Ebene

Nationale Ebene – Bundes-/ Landesrecht

Datenschutz 

durch GrCH

DSGVO

ePrivacy RL

2002/58/EG

ePrivacy VO

2019 / 202?

BDSG Landesdaten-

schutzgesetze

BGB

TTDSG

UWG

SGB

BetrVG

StGB

GeschGehG

Gesetze zu Bereichen der 

Wahrung 

der öffentlichen Sicherheit

DSGVO =

Unmittelbar geltendes Recht 

in Deutschland
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Rechtlicher Rahmen nach der DSGVO und dem BDSG

Art. 88 Abs. 1 DSGVO

→ „Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften zur 
Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten 
im Beschäftigungskontext, insbesondere für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich der 
Erfüllung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegten Pflichten, […].“ 

Art. 88  Abs. 2 DSGVO

→ „Diese Vorschriften umfassen geeignete und besondere Maßnahmen zur Wahrung der menschlichen Würde, der 
berechtigten Interessen und der Grundrechte der betroffenen Person, insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der 
Verarbeitung, die Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von 
Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und die Überwachungssysteme am Arbeitsplatz.“ 

→ Teleologische Reduktion bei Betriebsvereinbarungen bzgl. Regelungsumfang unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit

o Schutzmaßnahmen nur geboten, wo entsprechendes Gefährdungspotential identifiziert

o Entbehrlichkeit, falls z.B. im Hinblick auf die Transparenz keine Spezifizierung erfolgen soll

→ § 26 BDSG als eigenständige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Beschäftigtendaten?
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Beschäftigtenkontrolle und Datenschutz

§ 26 BDSG als eigenständige Rechtsgrundlage – BAG vs. VG Wiesbaden

BAG, Beschluss vom 07.05.2019 - BAG Aktenzeichen 1 ABR 53/17 –

→ § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG genügt unter Hinzuziehung von § 26 Abs. 5 BDSG den Anforderungen des Art. 88 Abs. 2 DSGVO

→ Keine Vorlage beim EuGH, da „die richtige Anwendung des Unionsrechts […] insoweit derart offenkundig, dass für vernünftige 
Zweifel kein Raum bleibt“ (acte clair)

§ 26 Abs. 5 BDSG 

→ Der Verantwortliche muss geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass insbesondere die in Artikel 5 der 
Verordnung (EU) 2016/679 dargelegten Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden. 

VG Wiesbaden, Beschluss vom 21.12.2020 – 23 K 1360/20.WI.PV

→ Bloße Aufnahme des Grundsatzes der Erforderlichkeit stellt keine Konkretisierung der von Art. 88 Abs. 2 DSGVO enthaltenen 
Anforderungen dar

→ Verweis auf Art. 5 DSGVO nicht ausreichend, sondern sogar eher irreführend bzw.

„wahlweise tautologischer Natur oder […] die Hilflosigkeit des Gesetzgebers bei dem Belassen alter Normen“ aufzeigend

→ „der nationale Gesetzgeber ist insb. der Berücksichtigung von Überwachungssystemen am Arbeitsplatz […] nicht 
nachgekommen.“

§ 26 Abs. 4 BDSG 

→ Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten von 
Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, ist auf der Grundlage von Kollektivvereinbarungen zulässig. Dabei 
haben die Verhandlungspartner Artikel 88 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 zu beachten
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Rechtlicher Rahmen nach der DSGVO und dem BDSG

→ § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG

„Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies 
für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung oder zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem 
Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten 
der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist.“ 

→ § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG

„Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten von Beschäftigten nur dann verarbeitet werden, wenn zu 
dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im 
Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 
Interesse der oder des Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im 
Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind. “

→ Keine explizite Regelung bzgl. Überwachungs- oder Kontrollsystemen, aber Übertragbarkeit des Richterrechts zu § 32 BDSG 
a.F., der im wesentlichen wortgleich in § 26 BDSG übernommen wurde

→ Differenzierung zwischen präventiver (Satz 1) und repressiver (Satz 2) Kontrolle unter Berücksichtigung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes

→ P: Sperrwirkung des § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG für Datenverarbeitungen zur Aufdeckung schwerwiegender Pflichtverletzungen

o (-) BAG, Urt. v. 29.6.2017 – 2 AZR 597/16

o (+) LAG Baden-Württemberg Urt. v. 20.7.2016 – 4 Sa 61/15; Brink, JurisPR-ArbR 36/2016 Anm. 2
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➔ Beschäftigtenkontrolle und Datenschutz

Besonderheiten des Datenschutzes im Beschäftigungskontext
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Besonderheiten des Datenschutzes im Beschäftigungskontext

→ Grundlegende Bedeutung der Betroffenenrechte als Individualrechte auch im Beschäftigungskontext

→ Berücksichtigung wirtschaftlicher und persönlicher Abhängigkeit des Beschäftigten

→ strukturelle Machtasymmetrie -> negative „chilling effects“

→ Notwendigkeit unabhängiger Datenschutzkontrolle = Form des vorgezogenen Rechtsschutzes (so auch BVerfG –

Volkszählungsurteil)

o Art. 8 Abs. 3 GrCH: „Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht.“

o Wahrnehmung institutionalisierter Datenschutzkontrolle im Beschäftigtenverhältnis durch DSB und BR (vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 1 

BetrVG)

LfDI Baden-Württemberg Dr. Brink:

„Zwar hat die DS-GVO in vielen Bereichen Umstrukturierungsprozesse in Gang gesetzt, im Bereich des 

Beschäftigtendatenschutzes haben sich auf den ersten Blick jedoch keine bahnbrechenden Veränderungen ergeben. Hierbei 

vergessen Verantwortliche leider, dass die weitreichenden Informationspflichten und Betroffenenrechte nach Art. 12 ff. 

DS-GVO nicht nur den Kunden, sondern auch der eigenen Belegschaft zustehen.“ (Anm. von mir)

Tätigkeitsbericht 2018, S. 34

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/02/LfDI-34.-Datenschutz-T%C3%A4tigkeitsbericht-Internet.pdf
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Besonderheiten des Datenschutzes im Beschäftigungskontext

Erweiterung des sachlichen Anwendungsbereichs
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Besonderheiten des Datenschutzes im Beschäftigungskontext

→ Art. 2 Abs. 1 DSGVO:

„Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung […] sowie für die nichtautomatisierte 

Verarbeitung […von]  Daten , die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“ 

→ ABER: Erweiterung des Anwendungsbereichs im Beschäftigtendatenschutz 

→ § 26 Abs. 7 BDSG

„Die Absätze 1 bis 6 sind auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten, [….] von Beschäftigten verarbeitet werden, ohne dass 
sie in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“

→ Bsp.: Fragerecht des Arbeitgebers, Überwachung der Arbeitnehmer durch Detekteien oder Abhören von Telefonaten, ohne 
dass hierbei eine Speicherung erfolgt, Torkontrolle, Anruf beim früheren Arbeitgeber

→ P: Wie weit reicht die Erweiterung des sachlichen Anwendungsbereichs durch § 26 Abs. 7 BDSG?

o E.A.: Lediglich Erweiterung des Anwendungsbereichs der Erlaubnisnorm

o A.A.: Erweiterung des Anwendungsbereichs auf sämtliche Abschnitte des BDSG

o A.A.: Erweiterung des Anwendungsbereichs der DSGVO mit Verweis auf § 26 Abs. 5 BDSG i.V.m. Art. 5 DSGVO

→ LfDI Ba-Wü, OH - 3G-Nachweis im Beschäftigtenverhältnis (§ 28b Abs. 1 und 3 IfSG):

„Die Arbeitgeber haben Ihre Beschäftigten – unabhängig davon, ob sie den 3G-Status in einem Dateisystem speichern (vgl. § 26 
Absatz 7 BDSG) – über die Verarbeitung gemäß Art. 13 DS-GVO zu informieren.“

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2021/11/Orientierungshilfe-3G_Arbeitsplatz.pdf
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➔ Beschäftigtenkontrolle und Datenschutz

Besonderheiten des Datenschutzes im Beschäftigungskontext

Einwilligung im Beschäftigungskontext
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Einwilligung im Beschäftigungskontext

§ 26 Abs. 2 BDSG

→ Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten auf der Grundlage einer Einwilligung, so sind für die 
Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit der 
beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen.

→ Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil 
erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen.

→ Die Einwilligung hat schriftlich oder elektronisch zu erfolgen, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist.

→ Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Person über den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht nach Art. 7 
Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in Textform aufzuklären.

→ Grundsatz: Keine Möglichkeit der freiwiliigen Einwilligung in Überwachungsmaßnahmen

→ Zur Möglichkeit der Einwilligung in die zeitlich begrenzte Videoüberwachung zweier Lageristen zur eigenen Entlastung, BAG, 
Urt. v. 20.10.2016 – 2 AZR 395/15

→ Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis möglich, bei Zusatzleistung des Arbeitgebers:

o Gestattung privater Nutzung betrieblicher IT-Systeme

→ Grenzen des Fragerechts zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts dürfen nicht durch Einholung von Einwilligungen 
durchbrochen werden
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➔ Beschäftigtenkontrolle und Datenschutz

Rolle des Betriebsrats bei der Umsetzung datenschutzrechtlicher 

Anforderungen
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Rolle des Betriebsrats bei der Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen

→ Drei Säulen der Datenschutzkontrolle

o Datenschutzaufsichtsbehörde

o Datenschutzbeauftragter

o Betriebsrat

+ betroffene Personen

→ § 80 Abs. 1 BetrVG: Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben

Nr. 1: darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, 

Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

§ 75 Abs. 2 S. 1 BetrVG: Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb 

beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern.

→ Datenschutzgesetze -> zugunsten des Arbeitnehmers geltende Gesetze iSd § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG

Quelle: st. Rspr.: BAG, Beschl. v. 17.03.1987, Az. 1 ABR 59/85; BAG, Beschl. v. 23.3.2021 – 1 ABR 31/19
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Rolle des Betriebsrats bei der Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen

§ 87 Abs.1  Nr. 6 BetrVG

Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: 
[…]

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der 
Arbeitnehmer zu überwachen;

→ Zur Überwachung „bestimmt“ sind technische Einrichtungen dann, wenn sie objektiv geeignet sind, Verhaltens- oder 
Leistungsinformationen der Arbeitnehmer zu erheben und aufzuzeichnen; auf die subjektive Überwachungsabsicht des 
Arbeitgebers kommt es nicht an (BAG, NZA 2014, 439).

→ Konkretisierung des Grundsatzes der Förderung der freien Entfaltung der Persönlichkeit, § 75 Abs. 2 S. 1 BetrVG

→ „Überwachung“ ist ein Vorgang, durch den Informationen über das Verhalten oder die Leistung des Arbeitnehmers erhoben 
und – jedenfalls in der Regel – aufgezeichnet werden, um sie auch späterer Wahrnehmung zugänglich zu machen. Die 
Informationen müssen auf technische Weise ermittelt und dokumentiert werden. (BAG, Beschl. v. 10.12.2013 – 1 ABR 43/12).
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Rolle des Betriebsrats bei der Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen

→ Art. 88 Abs. 1 DSGVO

→ „Die Mitgliedstaaten können durch […] Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften […] hinsichtlich der Verarbeitung 

personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext […] vorsehen.

→ Erwägungsgrund 155

→ „Im Recht der Mitgliedstaaten oder in Kollektivvereinbarungen (einschließlich ’Betriebsvereinbarungen’) können spezifische 

Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext vorgesehen werden.“

o BV als Gestaltungsmittel zur konkreten Anpassung der gesetzlichen Vorgaben auf die betrieblichen Gegebenheiten.

→ Unzulässigkeit der Absenkung des Schutzniveaus der DSGVO durch BV
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DSFA als neues Beteiligungsrecht des Betriebsrats?

→ Art. 35 Abs. 9 DSGVO

„Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu der beabsichtigten 

Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge

ein.“

→ Informations- und Anhörungsrecht des BR?

→ Kein zwingendes Mitbestimmunsgrecht

o Wortlaut „gegebenfalls“ – freie Entscheidung des Verantwortlichen

o Einbindung selbst weder über DSGVO oder ErwGr definiert

o Art. 35 Abs. 9 schon kein eigenständiges Betroffenenrecht -> Erst-Recht-Schluss zu Lasten des BR

o Verpflichtende Einbindung des DSB anders formuliert

o H.M. in der Literatur (vgl. Baumgartner/Ehmann/Selmayr, 2017, DS-GVO, Art. 35 Rn. 47, Fn. 62; Laue/Nink/Kremer, Das neue 

Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis, 1. Auflage 2016, § 7 Rn. 98)

→ ABER:  Dringende Empfehlung der Einholung einer BR-Stellungnahme,  insb. mit Blick auf § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG



GDD – 85. Erfa-Kreis, Beschäftigtenkontrolle und Datenschutz (BAY-Q GmbH | David Malzkorn) Seite 2318. März 2022
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Rolle des Betriebsrats bei der Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen

→ § 79a BetrVG:

„Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Betriebsrat die Vorschriften über den Datenschutz einzuhalten. Soweit der 
Betriebsrat zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene Daten verarbeitet, ist der Arbeitgeber 
der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Arbeitgeber und Betriebsrat unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Die oder der Datenschutzbeauftragte ist gegenüber dem Arbeitgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet über Informationen, die 
Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Betriebsrats zulassen. § 6 Absatz 5 Satz 2, § 38 Absatz 2 des 
Bundesdatenschutzgesetzes gelten auch im Hinblick auf das Verhältnis der oder des Datenschutzbeauftragten zum Arbeitgeber.“ 
(Anm. d. Verf.)

→ Betriebsrat als Normadressat der DSGVO sowie des BDSG

→ Arbeitgeber als datenschutzrechtlich Verantwortlicher 

→ Unterstützungspflicht – Konkretisierung des Gebots der vertrauensvollen Zusammenarbeit – Regelung der Unterstützung i.R.v. 

Betroffenenanfragen

→ Umfassendes Kontrollrecht des Datenschutzbeauftragten in Bezug auf den Datenschutz beim Betriebsrat
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